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Zitat von elCaputo

Ganz lieben Dank für Eure Beiträge. Vielleicht sind noch ein paar Infos hilfreich.

Im vorliegenden Fall geht es weder um Drogen, noch um Waffen oder gar der
Androhung eines Amoklaufs. Das Problem ist deutlich kleiner.

Es handelt sich um einen Zweitklässler, der neben einer ausgeprägten
Mitarbeitsverweigerung immer häufiger ausrastet. Bei kleinsten Anlässen. Seine Wut
verbalisiert er deutlich und häufig geradezu inszeniert. Er wird dabei in erster Linie
gegen Mobiliar und andere bereits tote Gegenstände aggressiv. Das birgt natürlich die
Gefahr des Kollateralschadens. Ansonsten ist das eher ein klassischer Maulheld. Voll
von Ängsten und Gefühlen der Minderwertigkeit und gaaaaaanz viel Trotz.

Das würde streng genommen unter beide §§ fallen, ist aber m.E. natürlich eher ein
pädagogisches Problem.
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